IBUK e. V.  2005-11


Satzung des Vereins 
"IBUK e. V. – Institut für Bildung und Kultur"
 § 1 Name und Sitz des Vereins 

Der Verein trägt den Namen "IBUK – Institut für Bildung und Kultur". Nach der Eintragung ins Vereinsregister trägt er den Namen „IBUK e. V. –  Institut für Bildung und Kultur“. Er hat seinen Sitz in Steimbke (Landkreis Nienburg / Weser).  Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

 

§ 2 Zweck des Vereins

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige  Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

(2)Zweck des Vereins ist die Förderung  von Wissenschaft, Bildung, Erziehung, Kultur und Jugendhilfe sowie die Förderung von Demokratie und Völkerverständigung.

Der Zweck des Vereins wird insbesondere verwirklicht durch 

· die Schaffung und  Unterstützung von Angeboten und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, 

· die Förderung demokratischer Strukturen für Kinder und Jugendliche, 

· die Unterstützung und Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 

· die Förderung und Schaffung kultureller Angebote,

· die Kooperation mit regionalen und überörtlichen Vertretern der Jugendarbeit sowie 

· durch die  Förderung und Schaffung von  Projekten gegen Jugendarbeitslosigkeit.

Darüber hinaus zielt die Vereinsarbeit auf eine Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung in der Jugendarbeit durch begleitende Evaluations- und Forschungsprojekte sowie durch die Entwicklung und Realisierung von innovativen Modellen zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendarbeit im Sinne des Kinder- und Jugendhilfegesetzes.

 

§ 3 Aufwendungen

(1) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereines.

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

 

§ 4 Mitgliedschaft und Beiträge

(1) Mitglieder können alle natürlichen und juristischen Personen  werden. Über den schriftlichen Antrag entscheidet der Vorstand. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 

(2) Der Austritt ist mit einer Frist von einem Monat schriftlich zum Ende eines Quartals zu erklären.

(3) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in grober Weise gegen die Interessen des Vereins verstößt. Über den Ausschluss beschließt die Mitgliederversammlung mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen. Dieser Beschluss ist dem Betroffenen schriftlich mitzuteilen. 

(4) Die Höhe des Mitgliedsbeitrages und die Art der Zahlung wird durch die Mitgliederversammlung festgelegt.

 

§ 5 Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

 

§ 6 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung tritt wenigstens einmal im Jahr zur Hauptversammlung zusammen. Sie ist vom Vorstand mindestens 14 Tage vorher schriftlich unter Bekanntgabe der Tagesordnung einzuberufen. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder. Die Versammlungsleitung obliegt dem Vorsitzenden oder einem  Stellvertreter.

(2) Der Vorstand muss die Mitgliederversammlung unter Wahrung der unter (1) genannten Frist einberufen, wenn dies wenigstens von einem Zehntel der Mitglieder bzw. bei mehr als 150 Mitgliedern von mindestens 15 Mitgliedern unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand schriftlich verlangt wird.

(3) Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand und zwei Kassenprüfer. Die Kassenprüfer legen jährlich der Hauptversammlung den Kassenprüfungsbericht vor. 

(4) Die Mitgliederversammlung kann eine Ergänzung der vom Vorstand festgesetzten Tagesordnung beschließen.

(5) Für Satzungsänderungen bedarf es in der Mitgliederversammlung einer Dreiviertel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Die Satzungsänderung muss in der Einladung unter Wahrung der unter (1) genannten Frist als Tagesordnungspunkt genannt sein. Die Passagen der Satzung, die geändert werden sollen, sind in der bisherigen und in der angestrebten Fassung beizufügen. 

(6) Der Vorstand ist befugt Satzungsänderungen aufgrund behördlicher oder gerichtlicher Auflagen vorzunehmen. Diese sind auf der folgenden Mitgliederversammlung zur Genehmigung vorzulegen.

(7) Die Mitgliederversammlung stimmt per Handzeichen ab. Auf Antrag von mindestens einem Drittel der anwesenden Mitglieder sind schriftliche, geheime Abstimmungen durchzuführen. 

(8) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind zu protokollieren und vom Versammlungsleiter, bzw. dem Schriftführer, zu unterzeichnen und aufzubewahren.

 

§ 7 Der Vorstand

(1) Der Vorstand setzt sich zusammen aus dem Vorsitzenden und zwei Stellvertretern. Der Vorstand tritt auf Einladung des Vorsitzenden oder eines Stellvertreters zusammen. Der Vorstand kann zu seinen Sitzungen weitere Personen mit beratender Stimme einladen.

(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt; er bleibt jedoch auch nach Ablauf der Amtszeit bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt. Im ersten Wahlgang wird der/die Vorsitzende, im zweiten Wahlgang werden die beiden Stellvertreter/innen gewählt. 

(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder anwesend sind. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

(4) Bei Eilbedürftigkeit können Beschlüsse des Vorstandes auch schriftlich oder fernmündlich  durch Rundruf erfolgen.

(4) Der Vorstand regelt alle Angelegenheiten des Vereins, soweit sie in der Satzung nicht der Mitgliederversammlung übertragen sind oder von der Mitgliederversammlung per Beschluss geregelt sind. 

(5) Der Vorstand kann einen Geschäftsführer beschäftigen. In diesem Fall hat der Geschäftsführer der Mitgliederversammlung jährlich einen ausführlichen Tätigkeitsbericht vorzulegen.

(6) Beim Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes während der Amtszeit beruft der Vorstand ein Vereinsmitglied zur kommissarischen Fortführung der Geschäfte bis zur nächsten Mitgliederversammlung in den Vorstand.

§ 8 Vertretung des Vereins

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich im Sinne des § 26 BGB vom Vorstand vertreten. Jedes Vorstandsmitglied ist allein vertretungsberechtigt. 

§ 9 Vereinsauflösung

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung mit mindestens Dreiviertel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen beschlossen werden.

(2) Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt das Vereinsvermögen an den Verein Dokumentationsstelle Pulverfabrik Liebenau e. V. mit Sitz im Landkreis Nienburg / Weser zur unmittelbaren und ausschließlichen Förderung der Kinder- und Jugendarbeit im Sinne des § 2 dieser Satzung. 
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